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  Satzung des Sport-Clubs Poppenbüttel von 1930 e. V. 

 

    
  mit der Geschäftsordnung, 
  der Jugendordnung, 
  der Finanzordnung, 
  der Ordnung für Ehrungen von Vereinsmitgliedern. 
    
            
 
                                
       § 1 
 
                     Name,  Sitz  und  Zweck  
 

 1) Der Verein führt den Namen  „Sport-Club Poppenb üttel 
  von 1930 e. V. “. Er wurde am 24.08.1930 gegründe t und  
  ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hambu rg 
  eingetragen. 
  Der Sitz und der Gerichtsstand des Vereins ist Ha mburg. 
 

 2) Die Vereinsfarben sind schwarz-grün-rot. 
  Das Vereinsabzeichen zeigt einen roten und einen 
  grünen Ring, die ein schwarzes Mittelfeld umschli eßen. 
  Das schwarze Mittelfeld enthält die Buchstaben  S  C P. 
 

 3) Der Verein hat die Aufgabe, durch Förderung der  Leibes- 
  übungen auf verschiedenen Gebieten, durch Pflege der 
  Sportgemeinschaft sowie durch sportliche Veransta ltungen die    
  Lebensfreude und Gesundheit seiner Mitglieder zu fördern. 
  Weitere Vereinszwecke sind: 
  Die Bildung und Erziehung unserer Mitglieder zu f ördern, u.a.  
  durch den Betrieb eines Sportkindergartens, Works hops und  
  Kurse (z.B. in den Bereichen Sprachen, Kultur, Ge stalten, Gesundheit). 
 
     4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt  nicht in erster Linie 
  eigenwirtschaftliche Zwecke. 
  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
  verwendet werden. 
  Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
  keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwec k des 
  Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver- 
  gütungen begünstigt werden. 
  Der Verein verfolgt seine Ziele ausschließlich au f gemein- 
  nütziger Grundlage. 
 

 5) Der  S C P  ist Mitglied des Hamburger Sportbun des e. V.  (HSB) 
  sowie dem HSB angeschlossenen Verbänden.  
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§ 2 

  Mitgliedschaft  
 
     1. Die Mitgliedschaft wird durch Abgabe einer entsprechenden Beitritts- 
  erklärung für jede Abteilung gesondert beantragt.  Der Aufnahmeantrag ist  
  schriftlich an den Verein zu richten. Minderjähri ge bedürfen der Zustimmung 
  ihrer gesetzlichen Vertreter. Die Beitrittserklär ung hat Rechtskraft, wenn sie  
  nicht innerhalb eines Monats nach Zugang durch de n Vereinsvorstand ab- 
  gelehnt wurde. Mit der Aufnahme ist das Mitglied der Satzung einschließlich  
  der Ordnungen unterworfen. 
 

     2. Beendigung der Mitgliedschaft 
 

  Die Mitgliedschaft endet durch  
 

   a)  Tod,  
   b)  Kündigung, 
   c)  Streichung von der Mitgliederliste, 
   d)  Ausschluß.  
 

  Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtl iche Rechte des Mit- 
  gliedes an dem Verein und dessen Vermögen. Etwaig e vor der Beendigung  

 der Mitgliedschaft entstandene Verpflichtungen ble iben auch nach Beendigung 
 der Mitgliedschaft bestehen. 

 
     3. Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur s chriftlich an den Vereinsvorstand 
  erfolgen und ist mit einer sechswöchigen Frist je weils zum Quartalsende 
  möglich.  
  Für Mitglieder der Tennisabteilung beträgt die Kü ndigungsfrist 3 Monate  
  zum jeweiligen Jahresende.  
  Der Vereinsvorstand kann Ausnahmen zulassen. 
 
     4. Die Streichung eines Mitgliedes von der Mit gliederliste kann der Vereins- 
  vorstand vornehmen, wenn das Mitglied trotz zweim aliger schriftlicher Mahnung 
  mit seinen Zahlungsverpflichtungen im Rückstand i st. 
 
     5. Der Ausschluß eines Mitgliedes kann vom Ver einsvorstand nach vorheriger 
  Anhörung des Mitgliedes und des zuständigen Abtei lungsvorstandes aus-   
  gesprochen werden, wenn wichtige Gründe vorliegen . Ausschließungs- 
  gründe sind unter anderem        
   

  a)  unehrenhaftes Verhalten, soweit es unmittelba r mit dem Verein in Zusammen- 
       hang steht, 
            b) vorsätzliche Verstöße gegen die Satz ung bzw. die Interessen des Vereins  
       sowie gegen die Beschlüsse des Vereinsvorsta ndes und anderer Vereins-  
       organe. 
 

     6. Der Vereinsvorstand kann gegen die Mitglied er, die sich des Verstoßes gegen 
  die Satzung oder eines mit dem Ansehen des Verein s nicht zu vereinenden 
  Verhaltens schuldig machen, nach vorheriger Anhör ung des Abteilungsvor-  
  sitzenden und des Mitgliedes durch schriftlichen Bescheid eine Verwarnung, 
  einen Verweis oder eine befristete Sperre ausspre chen.    
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 7. Gegen diesen Bescheid nach Ziffer 5 und 6, der zu begründen ist, kann der  
  Betroffene binnen einer Frist von 1 Monat nach Zu gang den Ehrenrat anrufen,  
  dessen Bescheid endgültig ist. 

 
 

§ 3 
   

   
  Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
 1.  Jedes Mitglied ist berechtigt, an der Willensb ildung im Verein mitzuwirken.  
  Stimmrecht haben alle über 16 Jahre alten Mitglie der. 
 
 2. Die Mitglieder sind an Satzung und an die Besch lüsse der Vereinsorgane   
  gebunden. 
 
 3. Die Mitglieder haften für die dem Verein durch grob fahrlässiges und vor- 
  sätzliches Verhalten entstandenen Schäden. 
 
 4. Die besonderen Belange der Jugendlichen sind in  der Jugendordnung geregelt,  
  die von der Delegiertenversammlung zu genehmigen ist.  
 

          
  § 4 
  

  Beiträge  
 
 1. Vereinsbeiträge sind Monatsbeiträge, die - stet s zu Beginn des 2.  
  Monats des Quartals - fällig werden. 
  
 2. Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahm egebühr zu entrichten, die 
   vom Vereinsvorstand festgesetzt wird. 
 
 3. Der Vereinsbeitrag setzt sich zusammen aus 
  a) dem Grundbeitrag,  
  b) dem Spartenbeitrag, 
  c) dem Sonderbeitrag. 
 
  Der Grundbeitrag wird nur für die erste  Mitglied schaft fällig ( § 2, Ziffer 1 ). 
  Diese Regelung gilt nicht für die Mitglieder der Tennisabteilung ( § 4, Ziffer 4 ).    
   
  Er wird auf Antrag des Vereinsvorstandes von der Delegiertenversammlung  
  festgesetzt. 
 
  Der Spartenbeitrag ist für jede Mitgliedschaft je  Abteilung gemäß § 2, Ziffer 1 
  dieser Satzung zu zahlen. Er wird auf Antrag des Vereinsvorstandes von der  
  Delegiertenversammlung festgesetzt. 
   
  Der Sonderbeitrag wird neben dem Grundbeitrag und S partenbeitrag für die  
  Mitgliedschaft in Abteilungen erhoben, die einen besonderen finanziellen  

  Aufwand erfordern. Er wird nach Beschluß der Abte ilungsversammlung vom  
  Vereinsvorstand festgesetzt. 
 

    Der Vereinsvorstand kann Beitragssonderregelung en treffen. 
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4. Für die Tennisabteilung werden die Beiträge und Aufnahmegebühren  
  durch die Abteilungsversammlung festgelegt; sie b edürfen der Genehmigung 
  des Vereinsvorstandes. Die jeweils gültigen Sätze  ergeben sich aus der Anlage  
  zur Abteilungsordnung der Tennisabteilung. 
    

  Die Aufnahmegebühr ist spätestens einen Monat nac h Eingang der Bestätigung  
  des Aufnahmeantrages fällig. Der Jahresbeitrag is t im Jahr des Beitritts   
  zusammen mit der Aufnahmegebühr, ansonsten jeweil s zum 15. Februar      
  eines jeden Jahres fällig. 
 

 5.  Das Weitere regelt die Finanzordnung. 
 
        

§ 5 
 
 

  Organe des Vereins sind  
 
 1. Die Delegiertenversammlung, 
 2.  der Vorstand nach § 26 BGB, 
 3. der Vereinsvorstand (im Nachfolgenden=Vorstand) , 
 4. der Hauptausschuß, 
 5. der Ehrenrat, 
 6. die Mitgliederversammlung. 
     
 

§ 6 
 
 

 Die Delegiertenversammlung  
 
 1. Die Delegiertenversammlung besteht aus: 
   
  -  den Delegierten der Abteilungen,   
  -  dem Vorstand, 
  -  den Vorsitzenden der Abteilungen sowie 
  -  den Ehrenmitgliedern.   
 
 2.       Die Delegierten der Abteilungen werden vo n den Abteilungsversammlungen 
  für die Dauer von 2 Jahren gewählt . Wiederwahl ist zulässig. Wahlberechtigt 
  sind die gem.  § 3, Ziffer 1 dieser Satzung stimm berechtigten Mitglieder der  
  jeweiligen Abteilungen des Vereins. 
 

 3. Zum Delegierten kann jedes Mitglied gewählt werd en, das das 16.  Lebens-  

  jahr vollendet hat. Jedes Mitglied des Vereins ka nn nur in einer Abteilung zum 
  Delegierten gewählt werden. 
 
 4.  Die Abteilungen wählen für je (angefangene) fü nfzig stimmberechtigte 
  Mitglieder einen Delegierten.    
 

  Die Abteilungen wählen außerdem für jeweils ein D rittel der Delegierten  
  Stellvertreter. Maßgebend für die Zahl der stimmb erechtigten Mitglieder 
  sind die Zahlen, die der Vorstand dem HSB zum 1. Oktober des jeweiligen 
  Geschäftsjahres meldet. Die Abteilungsvorsitzende n geben die Namen  
  der Delegierten und der Stellvertreter dem Vorsta nd auf.  
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5. Im 1.  Halbjahr eines jeden Geschäftsjahres wird  die ordentliche Delegierten- 
  Versammlung durchgeführt. Sie wird vom Vorstand d urch Veröffentlichung 
  am Schwarzen Brett im Clubheim, Bültenkoppel 1, m it einer Frist von 4  
  Wochen einberufen. Mit der Einberufung der ordent lichen Delegierten- 
  Versammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 
 

 6. Der Vorstand kann außerordentliche Delegiertenv ersammlungen einbe- 
  rufen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn es das In teresse des Vereins erfordert     
  oder wenn die Einberufung von 150 stimmberechtigt en Mitgliedern schrift- 
  lich mit Begründung gegenüber dem Vorstand verlan gt wird. Der Vorstand 
  hat die Delegiertenversammlung dann innerhalb von  3  Monaten einzuberufen. 
 

 7. An der Delegiertenversammlung können alle Mitgl ieder des Vereins teilnehmen. 
  Ihnen kann das Wort erteilt werden; Stimmrecht ha ben jedoch nur die Mitglieder 
  der Delegiertenversammlung gem.  Ziffer  1.   
 

 8. Die Delegiertenversammlung hat folgende Befugni sse:  
   

 a)  die Entgegennahme  des Jahresberichtes des Vor standes, 
 b)  die Entgegennahme des Finanzberichtes  (Jahres abschluß und Finanzplan) 
    und des Berichtes der Kassenprüfer, 
 c) die Entlastung des Vorstandes, 
 d) die Wahl des Vorstandes, 
      -  Wahl des 1. Vorsitzenden, 
          des 2. Vorsitzenden, 
                    des Schatzmeisters, 
          des Sportwartes und 
       - Bestätigung des Vereinsjugendleiters, 
 e) die Wahl der Kassenprüfer, des Ehrenrates und e vtl. Ausschüsse, 
  f) die Beschlußfassung über Anträge, 
 g) die Genehmigung von Vereinsordnungen.  
 

  
 9. Anträge auf Satzungsänderungen müssen auf der T agesordnung stehen 
  und können nur mit einer Mehrheiten von 2/3 der e rschienenen Delegierten 
  beschlossen werden. 
 

          
 10. Anträge aus den Reihen der Mitglieder sind min destens 10 Tage vor Zu- 
  sammentritt der Delegiertenversammlung dem Vorsta nd schriftlich mit 
  Begründung einzureichen. Später gestellte Anträge  werden im Anschluß 
  an die Tagesordnung nur dann behandelt, wenn  2/3  der anwesenden 
  Delegierten sie für dringlich halten. Beschlußfas sung erfolgt durch ein- 
  fache Stimmenmehrheit. Im übrigen gilt die Geschä ftsordnung als Teil der 
  Vereinssatzung.  
  
 11. Werden auf einer Delegiertenversammlung gegen den Willen von zwei 
  Dritteln der Delegierten einer Abteilung Entschei dungen getroffen, die  
  diese Abteilung in besonderem Maße betreffen, so kann gegen diesen  
  Beschluß Einspruch eingelegt werden.   
  Der Einspruch kann nur geltend gemacht werden, we nn der im 1. Absatz 
  angeführte Umstand im Protokoll der Delegiertenve rsammlung vermerkt  
  wurde und sich mindestens zwei Drittel der stimmb erechtigten Mitglieder 
  der betroffenen Abteilungen in einer Abteilungsve rsammlung dafür aus- 
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sprechen. Wird von einer Abteilung des Vereins Eins pruch eingelegt, so 
  ist dieser dem Vorstand schriftlich innerhalb von  vier Wochen nach der 
  Delegiertenversammlung zur Kenntnis zu bringen. 
 

  Die Beratung über den Einspruch ist Aufgabe des H auptausschusses, der 
  folgende Entscheidungsmöglichkeiten hat:  
 
  a)  Formulierung eines Kompromißvorschlages und e rneute Einberufung 
       der Delegiertenversammlung oder  
  b)  Wiederholte Vorlage der umstrittenen Beschluß vorlage bei einer erneuten 
                 Delegiertenversammlung oder 
  c)  Einberufung der Mitgliederversammlung. 
 

  Wird von der betroffenen Abteilung nach erneuter Delegiertenversammlung 
  wiederum Einspruch erhoben, so entscheidet die Mi tgliederversammlung des  
  Vereins endgültig.  
   
    
 

§ 7 
  Der Vorstand nach  § 26 BGB  
 
  Der Vorstand nach  § 26 BGB  (gesetzlicher Vorsta nd) besteht aus dem 1. Vor- 
  sitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem Schatzmeis ter. Sie vertreten einzeln  
  den Verein gerichtlich und außergerichtlich.    
 

  Der 1. Vorsitzende des Vereins repräsentiert den Verein.  Ihm obliegt die Festigung  
  des Ansehens des Vereins, der Ausbau der Beziehun gen und Verbindungen und  
  die Pflege der Kontakte im öffentlichen Leben. 
 
  
 
       § 8 
 
  Der Vorstand  
 
  1.  Der Vorstand besteht aus: 
     
 a )  dem 1. Vorsitzenden, 
       b )  dem 2. Vorsitzenden, 
 c)   dem Schatzmeister, 
 d )  dem Vereinsjugendleiter. 
  
 
  Die Mitglieder des Vorstandes zu  a) bis c), die Vereinsmitglieder sein müssen, 
  werden von der Delegiertenversammlung auf 4 Jahre  gewählt; der Vereins- 
  jugendleiter wird von der Jugenddelegiertenversam mlung für 4 Jahre gewählt 
  und von der Delegiertenversammlung bestätigt. Der  Vorstand bleibt jeweils bis  
                     zur Neuwahl im Amt. Bei Stimmg leichheit entscheidet die Stimme des 
                     1.Vorsitzenden. 
 
  Scheidet während des Geschäftsjahres ein Vorstand smitglied vorzeitig aus, 
  so kann es vom Vorstand bis zur nächsten Delegier tenversammlung durch 
  Zuwahl ersetzt werden. 
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2.  Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Z u seinen Aufgaben gehören: 
        
       a)  die Durchführung der Beschlüsse der Dele giertenversammlung, 
       b)  die Behandlung von Anregungen des Haupta usschusses, 
       c)  die Bewilligung von Ausgaben, soweit sie  nicht ressortmäßig festgelegt 
            sind, 
       d)  die Einstellung des Geschäftsführers und  anderer Mitarbeiter, 
       e)  Aufnahme, Ausschluß und Bestrafung von M itgliedern, 
       f)   Öffentlichkeitsarbeit, 
       g) Jugendpflege, 
       h) Leistungssport und Spitzensport, 
       i)    Breitensport und Freizeitgestaltung, 
       j) Finanz-, Steuer-, Vermögens- und Personal fragen, 
       k) Rechts- und Sozialfragen. 
 
 
 

§ 9 
 
   
  Hauptausschuß  
 
  1.  Der Hauptausschuß besteht aus: 
 
     a)  dem Vorstand und  
     b)  den Abteilungsvorsitzenden. 
 
     
 
  2.  Der Hauptausschuß stimmt die Arbeit der Abtei lungen aufeinander ab. 
       Er berät den Vorstand bei der Finanzplanung,  der Aufstellung des   
       Jahresplanes für den Übungsbetrieb und bei d er Durchführung gemein- 
       samer Veranstaltungen. Ihm obliegt ferner di e Zustimmung bei der Bildung  
       neuer Sportabteilungen gem.  §  13, Ziffer  1. 
 

 
§ 10 

 
 
  Der Ehrenrat  
 
  1.  Der Ehrenrat besteht aus fünf von der Delegie rtenversammlung auf 
       die Dauer von vier Jahren gewählten Vereinsm itgliedern, die das  
       30.  Lebensjahr vollendet haben müssen . Sie  dürfen nicht dem  
       Vorstand angehören. Der Ehrenrat wählt einen  Vorsitzenden. 
 
  2.  Der Ehrenrat wird in Fällen nach  §  2,  Ziff er  5 und 6 tätig. Ihm obliegt 
       ferner die Schlichtung solcher Streitigkeite n und Unstimmigkeiten, die 
       nicht durch die zuvor angerufenen Abteilungs vorstände bzw. dem 
       Vorstand bereinigt werden konnten. 
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  3.  Antragsberechtigt ist jedes Mitglied des Vere ins. Anträge müssen schrift- 
       lich in  3-facher Ausfertigung beim Vorsitze nden des Ehrenrates einge- 
       reicht werden, der innerhalb von 2 Wochen na ch Eingang des Antrages  
       eine Sitzung des Ehrenrates anzusetzen hat. Der Ehrenrat ist beschluß- 
       fähig, wenn drei seiner Mitglieder anwesend sind.              
                    
 4.  Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die von allen  
  an der Entscheidung beteiligten Mitgliedern des E hrenrates zu unter- 
  schreiben ist. 
 
 5. Die Entscheidungen des Ehrenrates sind endgülti g. 
 
 

§ 11 
 
 Mitgliederversammlung  
 
 Die Mitgliederversammlung besteht aus den stimmber echtigten Mitgliedern  
 des Vereins  gem.  §  3, Ziffer 1 dieser Satzung. Sie ist zuständig für die Fälle  
 nach  §  6, Ziffer 11 und für die Beschlußfassung zur Auflösung des Vereins 
 gem.  §  14  dieser Satzung. 
 
 

 
§ 12 

 
 Jugendarbeit   
 
 Für die Jugendarbeit ist die Vereinssatzung sowie die Jugendordnung  
 maßgebend. Der Vereinsjugendleiter hat im Rahmen d er Vereinsjugend- 
 arbeit die sportliche und erzieherische Arbeit zu beaufsichtigen und zu 
 fördern und den Verein in Jugendfragen bei amtlich en Stellen zu ver- 
 treten. 
 Der Vereinsjugendleiter ist im Rahmen seiner Jugen darbeit dem Vorstand 
 verantwortlich. 
 Das Weitere regelt die Jugendordnung.  
 
 

§ 13 
 
 
 Sportabteilungen  
 
 1. Der Verein gliedert sich in Abteilungen.  
  Abteilungen können Sportgruppen sein, die beim Ha mburger Sportbund 
  durch Fachverbände vertreten sind. Neue Abteilung en können durch 
  Beschluß des Vorstandes unter Zustimmung des Haup tausschusses 
  gebildet werden. 
 
 2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsvorstand  geleitet. Der Abteilungs- 
  vorstand besteht aus dem Abteilungsvorsitzenden, seinem Stellvertreter, 
  dem Kassenwart, dem Jugendwart und weiteren Mitar beitern. 
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 3. Die Abteilungsversammlung wählt den Abteilungsv orstand für 2 Jahre 
  und bestätigt den Abteilungsjugendwart für den gl eichen Zeitraum. 
  Ein Mitglied des Abteilungsvorstandes kann mehrer e Ämter bekleiden,  
  hat aber dann nur eine Stimme. Scheidet ein Vorst andsmitglied vorzeitigt 
  aus, so kann es vom Abteilungsvorstand bis zur nä chsten Abteilungs- 
  versammlung durch Zuwahl ersetzt werden.     
     
 4. Die Abteilungsvorstände können im Rahmen der Fi nanzordnung auf  
  Beschluß der Abteilungsversammlung und mit Zustim mung des Vorstandes  
  zusätzlich zum Grundbeitrag und Spartenbeitrag ei nen Sonderbeitrag fest- 
  setzen. Sofern diese Abteilungen eigene Kassen fü hren, unterstehen sie der  
  Aufsicht der abteilungseigenen Kassenprüfer und d es Schatzmeisters.       
 
 5. An den Sitzungen der Abteilungen und der Abteil ungsvorstände kann der  
  1. Vorsitzende oder ein von ihm benannter Vertret er aus dem Vorstand mit  
  Stimmrecht teilnehmen. 
  
 6. Für die Einberufung und den Ablauf der Abteilun gsversammlungen gelten 
  §  6  dieser Satzung sowie die Geschäftsordnung e ntsprechend. 
   
  Zur Einberufung einer außerordentlichen Abteilung sversammlung ist der  
  Abteilungsvorstand verpflichtet, wenn dies von 1/ 10 der stimmberechtigten  
  Mitglieder der Abteilung schriftlich verlangt wir d. 
 
  Die Abteilungen können weitere Einzelheiten in An lehnung an § 6 und die  
  Geschäftsordnung durch Abteilungsordnungen regeln , die von der Abteilungs- 
  versammlung zu verabschieden und vom Vorstand zu genehmigen sind. 

 

 
§ 14 

 
  Auflösung des Vereins  
 
 
 1. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung zur  Auflösung des Vereins  
  darf nur erfolgen, wenn es der Vorstand mit einer  Mehrheit von ¾ seiner  
  Mitglieder beschlossen hat oder die Einberufung v on 300 der stimmbe- 
  rechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gef ordert wird.  
 
 2. Der Vorstand hat zu der Mitgliederversammlung a lle stimmberechtigten  
  Mitglieder des Vereins mit einer Frist von 4 Woch en schriftlich einzuladen.  
 
 3. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindest ens 30% der    
  stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.  
 

Die Abstimmung zur Auflösung ist mit Stimmzetteln v orzunehmen. Die 
Auflösung des Vereins kann nur mit einer ¾-Mehrheit  der erschienenen         
stimmberechtigten Mitgliedern entschieden werden. 

 
  Bei Auflösung des Vereins fällt sein Vermögen an den Hamburger Sportbund 
  mit der Zweckbestimmung, daß dieses Vermögen unmi ttelbar und ausschließ- 
  lich zur Förderung des Sports verwendet wird. 
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Geschäftsordnung  
 
 

§ 1 
 
 
 Geltungsbereich, Beschlußfähigkeit  
 
 1. Diese Geschäftsordnung gilt für die Delegierten versammlung und analog 
  für die übrigen Versammlungen des Vereins. 
 
 2.  Die Delegiertenversammlung ist beschlußfähig o hne Rücksicht auf die   
   Zahl der anwesenden Mitglieder der Delegiertenve rsammlung gem. § 6, Ziffer 1 
   der Satzung (Stimmberechtigte). 
 
 3. Der Vorstand kann Nichtmitglieder zur Teilnahme  zulassen. 
 
 
 
 
        
 

§ 2 
 
 
 
 Versammlungsleitung  
 
 1. Der 1. Vorsitzende leitet die Delegiertenversam mlung (Versammlungsleiter).  
  Er kann dieses Amt für die Dauer der Delegiertenv ersammlung einem  
  anderen Mitglied des Vereins übertragen. 
 
 2. Nach Eröffnung der Versammlung stellt der Versa mmlungsleiter die  
  Ordnungsmäßigkeit der Einberufung, die Anwesenhei tsliste sowie 
  die Anzahl der Stimmberechtigten fest und gibt di e Tagesordnung 
  bekannt. 
 
 3. Dem Versammlungsleiter stehen alle zur Aufrecht erhaltung der Ordnung 
  erforderlichen Befugnisse zu. Er kann dazu unter anderem das Wort 
  entziehen, Anwesende auf Zeit oder für die ganze Versammlung aus- 
  schließen, die Versammlung unterbrechen oder vorz eitig schließen. 
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§ 3 
 
 
 Worterteilung   
 
 1. Der Versammlungsleiter darf nur Mitgliedern des  Vereins das Wort er- 
  teilen. Er kann, soweit dies zur Behandlung einze lner Tagesordnungs- 
  punkte zweckmäßig ist, Ausnahmen zulassen. 
 
 2. Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Redner liste aufzustellen.  
  Das Wort wird nach der Reihe der Anmeldungen mit Namensnennung  
  durch den Versammlungsleiter erteilt. 
 
 3. Berichterstatter oder Antragsteller erhalten un abhängig von der Redner- 
  liste und zu Beginn und am Ende der Aussprache ih res Tagesordnungs- 
  punktes das Wort. 
   
  Außer der Reihe ist das Wort zu erteilen bei kurz en Bemerkungen zur   
  Geschäftsordnung und zu einem Antrag auf Schluß d er Debatte.     
 
 
 

§ 4 
 
 
 Anträge und Abstimmungen  
 
 1. Anträge können von jedem stimmberechtigten Mitg lied dem Vorstand 
  spätestens 10 Tage vor dem Zusammentritt der Dele giertenversammlung 
  eingereicht werden. Sie bedürfen der Schriftform und einer Begründung. 
  Sie sind vom Versammlungsleiter auf der Delegiert enversammlung zu 
  verlesen. 
 
 2. Zu spät eingegangene Anträge oder Anträge aus d er Delegierten- 
  Versammlung heraus können nur behandelt werden, w enn zwei Drittel 
  der anwesenden Stimmberechtigten dem zustimmen. D ieses gilt 
  nicht für Abänderungsanträge zu fristgemäß einger eichten Anträgen, 
  die sich im Verlaufe der Aussprache ergeben. 
 
 3. Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so i st zuerst über den weitest- 
  gehenden Antrag abzustimmen.  
  
 4. Beschlüsse der Delegiertenversammlung erfordern  die einfache Mehrheit  
  der anwesenden Stimmberechtigten. 
 
                    5. Abstimmungen erfolgen grunds ätzlich durch Handzeichen. Eine geheime  
  Abstimmung ist vorzunehmen, wenn sich mindestens 10 % der anwesenden  
  Stimmberechtigten dafür aussprechen. 
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§ 5 
 
  Wahlen  
 
 1. Wahlen dürfen nur vorgenommen werden , wenn sie  auf der satzungs- 
  gemäß veröffentlichten Tagesordnung enthalten sin d. 
 
 2. Vor den Wahlen kann der Vorstand einen Wahlauss chuß mit mindestens 
   drei Mitgliedern und dem Schriftführer einsetzen . 
 
 3. Vor der Wahl sind die Kandidaten zu befragen, o b sie im Falle einer Wahl 
  das Amt annehmen. 
  Ein Abwesender kann gewählt werden, wenn dem Vers ammlungsleiter 
   vor der Abstimmung eine schriftliche Erklärung v orliegt, aus der die Bereit- 
  schaft, die Wahl anzunehmen, hervorgeht. 
 
 4. Das Wahlergebnis ist durch den Wahlausschuß fes tzustellen, dem Ver-  
  sammlungsleiter bekanntzugeben und seine Gültigke it ausdrücklich im  
  Protokoll zu bestätigen. 
 

§ 6 
 
 
 Versammlungsprotokoll  
 
 1. Der Vorstand setzt einen Protokollführer ein, d er das Protokoll der 
  Delegierten-Versammlung - welches nach modernen T echnologien auch  
  aufgenommen werden kann - anzufertigen hat. 
 
 2. Das Protokoll muß alle Einzelheiten der Ablaufs  und die Beschlüsse der 
  Delegierten-Versammlung enthalten.  
 
 3. Das Protokoll ist von dem Versammlungsleiter un d von dem Protokoll- 
  führer zu unterzeichnen. 
     Es ist den Delegierten innerhalb von 12 Wochen  nach der Delegierten-  
             Versammlung zuzusenden und auf der fol genden Delegierten- 
  Versammlung zur Genehmigung vorzulegen. Nach Gene hmigung des Protokolls 
  wird die Aufnahme gelöscht.  
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Anlage 2 zur Satzung vom 22.05.2007  
 

Jugendordnung  
 

§ 1 
 
 

 Die Vereinsjugend  
 
 Zur Vereinsjugend gehören alle Mitglieder des Vere ins, die das 18. Lebens- 
 jahr noch nicht vollendet haben sowie die im Jugen dbereich gewählten oder 
 tätigen Mitarbeiter, sofern sie Mitglieder des Ver eins sind.   
  

        
§ 2 

 

 Organe  
 
 Die Belange der Vereinsjugend werden von folgenden  Organen wahrge- 
 nommen: 
 
 1. der Jugenddelegiertenversammlung, 
 2. dem Vereinsjugendleiter, 
 3. dem Jugendausschuß, 
 4. dem Abteilungsjugendversammlungen,  
 5. den Abteilungsjugendwarten. 
 
 

§ 3 
 
 

 Die Jugenddelegiertenversammlung    
  
 1. Die Jugenddelegiertenversammlung besteht aus  
 
  - den von Abteilungsjugendversammlungen gewählten  Delegierten, 
  - dem Vereinsjugendleiter, 
  - den Abteilungsjugendwarten. 
 
 2. Die Abteilungsjugendversammlungen wählen Delegi erte analog zu 
  §  6  der Vereinssatzung. Wahlberechtigt ist jede s Mitglied gem.   
  §  1, das das 12. Lebensjahr vollendet hat. 
 
 3. Zum Delegierten kann jeder Angehörige der Verei nsjugend gemäß 
  §  1 dieser Jugendordnung, der das 12. Lebensjahr  vollendet hat,  
  gewählt werden. Dabei sollen mindestens 2/3 der D elegierten einer  
  Abteilung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet  haben. 
 
 
                     4. Für die Einberufung und den  Ablauf der Jugenddelegiertenversammlung   
  gelten  §  6  der Vereinssatzung und die Geschäft sordnung analog. 
  Die Jugenddelegiertenversammlung wird durch den V ereinsjugendleiter  
  einberufen.   
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                     5.  Die Jugenddelegiertenversa mmlung wählt den Vereinsjugendleiter und 
  seinen Stellvertreter auf die Dauer von 4 Jahren.  Sie müssen der Vereins- 
  jugend gem.  §  1 angehören. 
 
 6. Die Jugenddelegiertenversammlung hat einmal im Jahr rechtzeitig vor 
  der Delegiertenversammlung des Vereins stattzufin den. 
 
  
 

§ 4 
 
 
 Der Vereinsjugendleiter  
  
 Der Vereinsjugendleiter ist Vorsitzender des Jugen dausschusses. Er 
 entscheidet im Benehmen mit dem Jugendausschuß übe r die Verwendung 
 der Mittel aus dem Vereinsjugendkonto. Er hat die ordnungsgemäße Ver- 
 wendung der Mittel gegenüber dem Schatzmeister des  Vereins nach- 
 zuweisen. 
 
 Der Vereinsjugendleiter führt den Vorsitz in der J ugenddelegierten- 
 versammlung. 
 
 

§ 5 
 
 
 Der Jugendausschuß    
 
 1.  Der Jugendausschuß besteht aus 
 
  - dem Vereinsjugendleiter, 
  - seinem Stellvertreter und 
  - den Abteilungsjugendwarten und deren Vertreter.  
 
 2. Der Jugendausschuß hat die folgenden Aufgaben: 
 
  - Betreuung der Jugendlichen auf allen sportliche n Gebieten, 
  - Wahrnehmung kultureller Belange der Vereinsjuge nd, 
  - die Pflege der Gemeinschaft, 
  - die Herstellung enger Verbindungen zu den Elter n der Jugendlichen, 
    den Schulen, anderen Jugendorganisationen und d en Organen der  
    öffentlichen und freien Jugendhilfe. 
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§ 6 
 
 
 Die Abteilungsjugendversammlung  
 
 1.  Der Abteilungsjugendversammlung gehören alle V ereinsmitglieder 
  der jeweiligen Abteilung gemäß  §  1 dieser Jugen dordnung an. 
 
 2. Die Abteilungsjugendversammlung wählt aus ihrer  Mitte den Abteilungs- 
  jugendwart. Wahlberechtigt ist jedes Mitglied der  jeweiligen Abteilung, 
  das der Vereinsjugend gem.  §  1 dieser Jugendord nung angehört und  
  das 12. Lebensjahr vollendet hat. 
 
  Zum Abteilungsjugendwart kann jedes Mitglied der jeweiligen Abteilung, 
  das der Vereinsjugend gem.  §  1 dieser Satzung a ngehört und das  
  16. Lebensjahr vollendet hat, gewählt werden. 
 
 3. Für die Einberufung und den Ablauf der Abteilun gsjugendversammlung 
  gelten   §§  6  und  13  der Vereinssatzung und d ie Geschäftsordnung 
  entsprechend. 
 
 
 

§ 7 
 
 
 
 Die Abteilungsjugendwarte     
 
 Die Abteilungsjugendwarte vertreten die Interessen  der Jugendlichen der  
 jeweiligen Abteilung, vor allem im Hinblick auf di e sportlichen Aktivitäten 
 in der Abteilung.   
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          Anlage 3 zur Satzung vom 22.05.2007 
 
 

Finanzordnung  
 
 
 

§ 1 
 
 
 
 Wirtschaftlichkeit/ Sparsamkeit  
 
 1. Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtsch aftlichkeit und der   
  Sparsamkeit zu führen; die Aufwendungen sollen si ch an den vor- 
  handenen Finanzmitteln ausrichten und ausnahmslos  dem Satzungs- 
  zweck dienen. 
 
 2. Der Schatzmeister überwacht alle Einnahmen und Ausgaben des Vereins. 
 
 
      

§ 2 
 
 
 Haushalt, Finanzplanung   
 
 Für jedes Geschäftsjahr ist vom Vorstand ein Finan zplan (Haushalt) 
 aufzustellen, der sich in seinem Aufbau nach den H auptgruppen des 
 Kontenplanes richtet. Er ist der Delegiertenversam mlung im Zusammen- 
 hang mit der Rechnungslegung des Vorjahres (Jahres abschluß) zur 
 Kenntnis zu bringen. 
 
  

§ 3 
 
 
 Finanzmittel  
 
 1. Die zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins notw endigen Mittel werden 
  im wesentlichen durch Aufnahmegebühren, Mitgliede rbeiträge, Umlagen, 
  Spenden und Beihilfen sowie Eintrittsgelder aufge bracht. 
 
 2. Der Vorstand berichtet dem Hauptausschuß in unr egelmäßigen Abständen 
  über geltende Beitragssonderregelungen. 
 
 3. Die Beitragsbemessungen und die Finanzierung de r Tennisabteilung  
  richten sich gem.  §  4, Ziffer 4  der Satzung na ch den vom Vorstand 
  zu genehmigenden Ergänzungsbestimmungen der Tenni sabteilung. 
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 4. Sofern die Abteilungen eigene Kassen und/oder K onten führen, sind  
  sie verpflichtet, durch die Abteilungsversammlung  einen Kassenwart 
   als Mitglied des Abteilungsvorstandes und einen Abteilungsprüfer für  
  die Dauer der Amtszeit des Abteilungsvorstandes w ählen zu lassen. 
 
 
 

§ 4 
 
 
 Jahresabschluß  
 
 1. Im Jahresabschluß sind vom Vorstand die Einnahm en und Ausgaben 
  in der Gliederung des Finanzplanes nachzuweisen s owie die Schulden 
  und das Vermögen aufzuführen. 
 

2. Der Jahresabschluß ist durch die auf 4 Jahre gew ählten Kassenprüfer zu  
     prüfen und  durch den Schatzmeister der Delegi ertenversammlung 
                         bekanntzugeben. 
 
 3. Die Kassenprüfer haben der Delegiertenversammlu ng schriftlich oder 
  mündlich über das Ergebnis der Prüfung zu bericht en. 
 
 4. Die Tennisabteilung legt zeitlich und sachlich analog zu Ziffer 1  
  und § 2 der Finanzordnung einen eigenständigen Ja hresabschluss  
  vor, der auch gegenüber der Delegierten-Versammlu ng gesondert  
  auszuweisen ist. 
 
 5. An der Kassenprüfung der Tennisabteilung hat ei n Kassenprüfer des 
  Vereins teilnehmen. 
 
 
 

§ 5 
 
 
 
 Buchhaltung, Kassenführung, Belege  
 
 1. Die Buchhaltung und Kassenführung  hat in der g esetzlich vorge- 
  schriebenen Form zu erfolgen. Der Vorstand kann s ich eines Service-  
  Rechenzentrums oder eigener EDV-Anlagen - ganz od er teilweise -  
  bedienen. 
 
 2. Die Abteilungen rechnen über die ihnen gewährte n Vorschüsse bei  
  Bedarf, aber mindestens einmal monatlich mit dem Verein ab. Die 
  Monatsabrechnungen sind bis zum  10. des Folgemon ats, die Ab- 
  rechnungen des Dezember bis zum  15.  Januar des folgenden Jahres 
  einzureichen. 
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 3. Für alle Einnahmen und Ausgaben müssen Belege b eigefügt werden, 
  aus denen sich Art und Höhe ersehen lassen. 
  
  
 4. Bei baren Einnahmen und Ausgaben sind die gemäß   § 3,  Ziffer 4 ge- 
  wählten Kassenwarte und die jeweiligen vom 1. Vor standsvorsitzenden,  
  Schatzmeister, Vereinsjugendwart, Abteilungs- ode r Jugendleiter beauf- 
  tragen Kassenführer einzeln quittungsberechtigt. Verfügungen über  
  Vereinskonten dürfen nur durch zwei Unterschrifts berechtigte er- 
  folgen. 
 
 

§ 6 
 
 
 
 Zahlungsverkehr, Zeichnungskompetenz  
 
 1. Der Zahlungsverkehr ist möglichst bargeldlos üb er die Vereinskonten 
  abzuwickeln. 
 
 2. Die Einrichtung von Bankkonten für den Verein b edarf der Zustimmung  
  des Schatzmeisters. 
 
 3. Die Linksunterschrift auf Zahlungsanweisungen i st ausnahmslos von  
  einem Vorstandsmitglied, das Vorstand im Sinne de s  §  26  BGB ist, 
  zu leisten. Die zweite Unterschrift leistet ein w eiteres Vorstandsmit- 
  glied. 
 
 4. Die Zeichnungskompetenz innerhalb der Abteilung en ist von diesen 
  selbst zu regeln mit der Maßgabe, daß grundsätzli ch zwei Unterschriften  
  erforderlich sind, von denen eine durch ein Mitgl ied des Abteilungsvor- 
  standes zu leisten ist. 
 
 
       § 7 
 
 
 
 Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten  
 
 1. Das Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten aller Art bedarf grund- 
  sätzlich der Schriftform. Bei Aufträgen, die aus Gründen der Dring- 
  lichkeit mündlich oder fernmündlich erfolgten, is t eine schriftliche  
  Bestätigung erforderlich. 
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 2. Der Vorstand ist ermächtigt, Rechtsverbindlichk eiten im Rahmen 
  der Finanzplanung einzugehen. Zwei Vorstandsmitgl ieder zeichnen  
  gemeinsam. Bei Beträgen über € 20.000,00 ist vorh er ein einstimmiger 
  Vorstandsbeschluss herbei zu führen. Ist Einstimm igkeit nicht zu erzielen,  
  entscheidet der Hauptausschuss mit einfacher Mehr heit. 
 

 3. Beziehen sich die einzugehenden Verbindlichkeit en im Einzelfall auf 
  Sachinvestitionen über  € 30.000,00 oder überstei genden Folge- 
  leistungen € 30.000,00 und weichen diese vom Fina nzplan ab, so ist  
  hierzu die Zustimmung der Delegierten-Versammlung  erforderlich. 
 

 4. Der Geschäftsführer ist ermächtigt, im Rahmen d es Finanzplanes 
  Verbindlichkeiten einzugehen, die im Zusammenhang  mit der Ver- 
  waltung stehen  (z.B. Büro- und Verwaltungsbedarf ). 
   

 5. Der Abteilungsvorstand Tennis ist ermächtigt, R echtsverbindlichkeiten  
  im Rahmen des genehmigten Abteilungshaushaltes ei nzugehen. Zwei   
  Abteilungsvorstandsmitglieder zeichnen gemeinsam.   Verbindlichkeiten,  
  die vom Abteilungshaushalt abweichen und die im E inzelfall  € 15.000,00 
  übersteigen, bedürfen der Zustimmung des Vorstand es gemäß § 8 der 
  Satzung. 
  

 6. Überziehungen der Bankkonten zur Gewährleistung  eines reibungs- 
  losen, satzungsgemäßen Geschäftsverkehr sind zulä ssig; sie sind 
  analog zu  §  1, Ziffer 1 auf ein Mindestmaß zu b eschränken. Die Höhe  
  der gezahlten Zinsen ist der Delegiertenversammlu ng im Jahresab- 
  schluß spezifiziert offenzulegen. 
 
 

§ 8 
 

 
 Kostenerstattung  
 
 Den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern des Ver eins dürfen Kosten,  
 die im Zusammenhang mit der Arbeit im und für den Verein entstanden  
 sind, grundsätzlich nur erstattet werden, wenn sie  vorher schriftlich vom 
 Vorstand genehmigt wurden. 
 
 

§ 9 
 
 
 

 Änderung der Finanzverwaltung   
 
 
 Der Vorstand kann mit Zustimmung des Hauptausschus ses ganz oder 
 teilweise eine eigene Finanzverwaltung der Abteilu ngen einführen.          
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§ 10 
 

 
 
 Inventar  
 
 1. Zum Jahresende ist eine Inventur vorzunehmen. S oweit es sich um  
  Inventar handelt, das ausschließlich oder vorwieg end von einer Abteilung  
  genutzt oder benutzt wird, fällt diese in die Kom petenz der jeweiligen 
  Abteilungen. Das Weitere regelt der Schatzmeister . 
 
 2. Es sind alle Gegenstände aufzunehmen, die den W ert von Euro 400,--   
  übersteigen oder eine Lebensdauer von mehr als zw ei Jahren haben.   
  Anzugeben sind die Art des Gegenstandes, Tag des Erwerbs, An- 
  schaffungswert  und Zeitwert. Abgänge von Vermöge nswerten sind mit 
  einer kurzen Begründung anzuzeigen. 
 
       
        

§ 11 
 
 
 
  Geschäftsjahr  
 
  Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
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          Anlage 4 zur Satzung vom 22.05.2007 
 

  
  

Ordnung für Ehrungen von Vereinsmitgliedern  
 
 
 

§ 1 
 
   
 Der Vorstand kann in Anerkennung besonderer Verdie nste um den Verein 
 
 a) Urkunden, 
 b) die Ehrennadel in Silber, Gold und Gold mit Bri llanten,    
 c) die Jahresleistungsnadel und Leistungsnadel mit  Halbkranz in Bronze,  
      Silber und Gold, 
 d) die Ehrenmitgliedschaft sowie 
 e) das Amt des Ehrenvorsitzenden unter Beachtung d er § §  4, 5 und 6 
  verleihen. 
 
        

§ 2 
 
  

 
 1. Die Ehrennadel in Silber mit Vollkranz, in Gold  mit Vollkranz und in Gold  
  mit ¾-Kranz und Brillanten wird für besondere und  herausragende Ver- 
  dienste um den Verein verliehen. 
 
 
 2. Die Ehrennadel in Gold mit Vollkranz und der Za hl „75“, der Zahl „70“,  
  der Zahl „60“, der Zahl „50“, der Zahl „40“ wird für die jeweilige  
  Dauer der Mitgliedschaft; die Ehrennadel in Silbe r mit der Zahl „25“  
  für eine 25 - jährige Mitgliedschaft verliehen. F ür eine 10 - jährige  
  Mitgliedschaft wird eine Urkunde ausgestellt. 
     
     

§ 3 
 
 
 1.  Die Jahresleistungsnadel - Bronze mit Halbkran z und der  
  entsprechenden Jahreszahl - wird jeweils für die in einem Jahr  
  errungenen Meisterschaften verliehen. 
 
 
 2. Die Leistungsnadeln mit Halbkranz in Bronze, Si lber und Gold werden für  
  herausragende sportliche Leistungen verliehen. 
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§ 4 
 
   
 Personen, die sich in außergewöhnlichem Maße um de n Verein verdient   
 gemacht haben, können von der Delegiertenversammlu ng zu Ehrenmit- 
 gliedern ernannt werden. 
 
 

§ 5 
 
  
 1. Vorsitzende, die sich in langjähriger Tätigkeit  besondere Verdienste um  
 den Verein erworben haben, können von der Delegier tenversammlung zu   
 Ehrenvorsitzenden ernannt werden. 
 
      

§ 6 
 
 
 Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder müssen mit de n Stimmen von 2/3  
 der anwesenden Stimmberechtigten der Delegiertenve rsammlung gewählt 
 werden. 
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
   


